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währleistung der Sicherheit in 
Europa einzutreten (Art. 6). Beide 
Seiten bekräftigen, da ß die Un
antastbarkeit der nach dem zwei
ten Weltkrieg in Europa entstan
denen Grenzen eine der Haupt
voraussetzungen für die Gewähr
leistung der europäischen Sicher
heit ist und verpflichten sich, in 
Übereinstimmung mit dem War
schauer Vertrag die Unantastbar
keit der Grenzen beider Staaten, 
einschließlich der Staatsgrenze 
zwischen der DDR und der BRD, 
zu gewährleisten (Art. 7). Sie be
trachten Westberlin als eine be
sondere politische Einheit. Die 
DDR und Rumänien vereinbar
ten, im Falle eines bewaffneten 
Überfalls irgendeines Staates 
oder irgendeiner Staatengruppe 
auf eine der vertragschließenden 
Seiten wird die andere Seite un
verzüglich alle Hilfe, einschließ
lich militärischer, leisten, die zur 
Abwehr des bewaffneten Über
falls erforderlich ist (Art. 8). In 
Art. 11 verpflichten sich beide 
Staaten, sich über die Entwick
lung der Zusammenarbeit zwi
schen beiden Staaten und über 
wichtige internationale Probleme, 
die ihre Interessen betreffen, ge
genseitig zu informieren und zu 
konsultieren. Dieser Vertrag ver
vollkommnet das System der 
zwei- und mehrseitigen Verträge 
zwischen den Staaten des War
schauer Vertrages und trägt zur 
Festigung der Einheit und Ge
schlossenheit der sozialistischen 
Länder auf der Basis des Mar
xismus-Leninismus und des sozia
listischen Internationalismus bei.

Vertrag zwischen der UdSSR und 
der BRD: Der V. wurde am 12. 8. 
1970 in Moskau unterzeichnet 
und kam im Ergebnis der konse
quenten Friedenspolitik der 
UdSSR, die in enger Koordinie
rung mit den anderen im —>■ 
Vertrag über Freundschaft, Zu

sammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand, 1955, zusammenge
schlossenen sozialistischen Staa
ten handelte, zustande. Er ist 
Ausdruck des zugunsten des So
zialismus veränderten Kräfte
verhältnisses in der Welt, das 
den Imperialismus zur Anpas
sung an die neuen Bedingungen 
und bestimmte Kreise der Bour
geoisie zu realistischerem Heran
gehen an die neue Lage zwingt. 
Ausgehend von den beiderseiti
gen Vereinbarungen vom 13. 9. 
1955 über die Aufnahme diplo
matischer Beziehungen und von 
dem Wunsch, die gegenseitigen 
Beziehungen im Interesse beider 
Staaten zu erweitern, bekunden 
die Vertragspartner in Art.l ihr 
Bestreben, die Normalisierung 
der Lage in Europa und die Ent
wicklung friedlicher Beziehun
gen zwischen den europäischen 
Staaten zu fördern, wobei sie 
sich verpflichten, von der in die
sem Raum bestehenden wirk
lichen Lage auszugehen. In Art. 2 
verpflichten sich beide Seiten, 
sich in ihren gegenseitigen Be
ziehungen sowie in Fragen der 
Gewährleistung der europäischen 
und der internationalen Sicher
heit von den Zielen und Grund
sätzen der UNO-Charta leiten zu 
lassen. Demgemäß werden sie 
ihre Streitfragen ausschließlich 
mit friedlichen Mitteln lösen und 
sich in Fragen, die die Sicherheit 
in Europa und die internationale 
Sicherheit berühren sowie in 
ihren gegenseitigen Beziehungen 
der Drohung mit Gewalt oder 
der Anwendung von Gewalt ent
halten. In Art. 3 verpflichten sich 
die Vertragspartner, die terri
toriale Integrität aller Staaten in 
Europa in ihren heutigen Gren
zen uneingeschränkt zu achten. 
Sie erklären, daß sie keine Ge
bietsansprüche gegen irgend je
mand haben und solche auch in 
Zukunft nicht erheben werden.


